
603

delebatur, 11811 Cclesiae Contulit Aus dem geſchwiſterlichen
Zufammenleben des heiligen Kaiſerpaares ſei dann die Legende von

der vollſtändigen Vefsehe entſtanden, die omit doch einen hiſtoriſchen
Kern beſitze

VI (Ausbreitung —orporale.) Bei der Entfaltung
des Korporale Beginne der Elltgen findet ſich noch n⸗
wärtig an verſchiedenen Tten eine verſchiedene Praxis In der 77  Quartal  E

dieſes unterſchiedliche Verfahren ereits wiederholtSchrift“ wurde
beſprochen 1888, H. Vg 1890, II und darauf hin
gewieſen, daß UuLl das vollſtändige Ausbreiten des Korporale der
Rubrik und der römiſchen Praxis entſpricht

Ein langjähriger Abonnent der „Quart.⸗Schr.“ macht auf eine
Beſtimmung des Direktoriums der Diözeſe Ermland aufmerkſam,
we das gegenteilige Verfahren 3 echtferigen ſcheint Da 2
8 nämlich un den annotationes 3 den MeſſEn des Weihnachtsfeſtes

ebrant bei der erſten und zweiten Meſſe, (enn 10 nachdaß der Zel
Kommunion den Kelch zurecht richtet, das Korporale nichtder heiligen

entfaltet laſfE  * ondern den vorderen Teil gegen die zurück  —
chlagen ſoll „Provoluta P Corporalis anteriore“.

Der einzige Zwe dieſer Beſtimmung ſchreibt der Einſender
kann doch nur der ſein, daß bei der zweiten, reſpektive dritten

Meſſ die Verunehrung der etwa zurückgebliebenen Partikelchen ver
mieden werde. Ebenderſelbe Grund, der dieſer das Zurück⸗

Korporale fordert, leg jedesmal vor, der rieſterchlagen des
bei Beginn der eiligen Meſſe das Korporale ausbreitet, und darum
ſcheint CS geradezu geboten, daß das Korporale QAnt Anfang der eiligen
Meſſe, geradeſo wie ＋ der erſten nd zweiten Weihnachtsmeſſe post
sumptionem Sanguinis, nur teilweiſe Und erſt beim Offertorium
vollſtändig ausgebreitet werde.“

Trotz dieſer gewi berechtigten Folgerung meinen wir, die von
der „Quart.⸗Schr.“ verteiigte Praxis al  — den Rubriken konformer
aufrecht halten 3u müſſen Für unſere Auffaſſ prechen olgende
Grün

länder Direktoriums bringt1 Die angefUhrte bta des Erm
infach die un manchen Gegenden Deutſchlands herrſchende Praxis
5  Um Us  ru hat aber de Rubrik gegenüber keine autoritative
Bedeutun

Der Wortlaut der Rubrik („EXtendit Corporale“ Ohne weitere
Bemerkung) ſpricht für M vollſtändiges Ausbreiten des Korporale
beim Beginn der eſſe die Rubrik nur ein teilweiſes Aus⸗
reiten vorſchreiben wollen, müßte ſie doch wenigſtens beim Offer
torium eine Andeutung geben, daß nunmehr das Korporale 3u

Fall iſtentfalten ſei, was aber nicht de
Wenn auch mehrere Rubriziſten die gegenteilige Praxis

empfehlen, wie Hartmann der Hi einer Anmerkung zur be
40*
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treffenden Stelle den ſtarken Ausdruck gebrau „darf nich
ausgebreitet werden oder Le avaf EUL (der aber zugleich eingeſteht
daß dieſes Verfahren weder dem DOrtlau: der Rubrik noch der
römi  en Praxis konform iſt) ſo ſtehen doch andere und zwar ſehr
bedeutende Autoritäten für die bmiſche Praxis Enn wie Hagerer
Banedry Martinucci Baldeſchi Bemerkenswert iſt insbeſonders der
treffliche De EL. welcher den früheren Uflagen ſeiner Sacrae
Liturgiae Praxis das Belgien und Frankreich übliche Verfahren
empfohlen hat, ſpäter jedo durch ſtarke Gründe bewogen, dieſe
Meinung aufgab und M den neueſten Auflagen für den römi  en
tu enntri (Vgl Praxis. EHditio I Tom 2790

Der Einſender Qus der ſiözeſe Ermland meint der Fall
Qre Um Eene Konformitä 3 erzielen wichtig genug daß ſeinet⸗
wegen M Rom angefragt und Eene Entſcheidung der Riten ongrega⸗
ton urgiert werde Eine Anfrage iſt on vor Jahren

und die En  eidung iſt da A ahre 1881 wurde der
R das dubium vorgelegt Aliqui doceent 10H 6886 Exten-

dendum OtuUI Corporale ab mitio 18846 8Sed partem anteriorem
jusdem antUum exPIicari debere POSt lectum Offertorium Ser—
VATII potest hujusmodi Praxis? Und von der Kongregation
kam die Antwort Servetur Rubriea Missalis t Ceremonialis
Episcoporum.“ ECT Dee 1881 5830 13

Wenn Rom den Ortlau der J  mubrik ECXtendI
Corporale“ auf Ern teilweiſes Au  reitten 0 einſchränken wollen
dann würde die Kongregation Anbetracht der geſtellten Anfrage
leſe ihre Auffaſſung doch gewi hier irgendwie angedeutet Aben
Von ganz entſcheidender Bedeutung iſt aber die Zitierung des CTGE/
moniale Episcoporum deſſen hierauf bezügliche Rubrik autet 57  EX-

Dastrahit hursa COrporale quod explica t CRXtend! ((

Zeremoniale behandelt die Pontifikalmef und die angeführte Rubrik
eſtimm das Verhalten des Diakons nach dem 97 inCarnatus st“
Da nun das vorgelegte dubium nUUL auf die Privatmeſſe ſich bezieht,
wi die heilige Kongregation durch Zitierung de  8 Cer EP
gewiß ni nderes agen als der rieſter ſoll eS beim Ausbreiten
des Korporale Anfang der eiligen Meſſe geradeſo machen, wie
der Diakon beim levitierten Amt eS vor dem Offertorium macht,

ſoll eS vollſtändig ausbreiten
Für das Nicht⸗Ausbreiten des Korporale ird als Grund

angeführt: Es ſoll hiedurch Verunehrung der etwaigen
letzten Gebrauch her ſich darauf befindlichen Partikeln vorgebeugt
werden, die durch das Kelchvelum Ei abgeſtreift werden können.
EL können leſe zurückgebliebenen Partikelchen, die !10 beim Schwenken
des Korporale ihre Lage EI verändern, nicht ebenſogut durch den
Kelchfuß profaniert werden?

Der befürchteten Verunehrung etwaiger Hoſtienfragmente ird
vor allem durch richtige Purifizierung des Korporale vorgebeugt werden



605
ſowie auch dadurch, daß man die Hoſtie H auf dieſelbe Stelle des
Korporale legt Desgleichen iſt eS nicht nötig, daß der Saum des
Kelchvelums das Korporale berühre Jedenfalls iſt der angeführte
un. angeſichts der Ubrik und römiſchen Praxis von keinem Belang.

Durch Unſere Darſtellung wollen wir die nhänger der (n⸗
teiligen Praxis keineswegs eines liturgiſchen Vergehens beſchuldigen.
Wir wollten nUur dartun, daß ſie zur Rechtfertigung thre. Verfahrens
auf die Rubrik des Miſſale ſich nicht berufen önnen.

Stift St Florian Dr Ackerl
VII (Geſchichte eines Taufbuchblattes oder zwei

mal verheirate und doch nur eine Ehe.) In dramatiſcher
Reihenfolge erzählt.

Der nachſtehende Paſtoralfall bietet wohl keine beſonderen
Schwierigkeiten, iſt aber immerhin nicht alltägli und verdient (S
aher, der Vergeſſenheit entriſſen werden.

Akt Ulius und Klaudia Am Juni hatten ſie ſich E⸗
heiratet, aber bereits QAm 21 Auguſt wurde ſie 3 allgemeiner Ver
blüffung von einem Mädchen entbunden Der Matrikelführer ſchrieb
das Kind als ehelich ein mit der Anmerkung 77  Da ſeit der Trauung
noch nicht vo ſechs Monate verfloſſen, äng eS vom Ehemann
Julius ab, das Kind anzuerkennen. Der Ehemann war bei dem Tauf⸗
akte nicht anweſend.“ Darunter die Anmerkung II „Der genannte
emann hat die geſetzliche 11 verſtreichen laſſen ohne erſönli
Einſprache zu erheben, auch iſt bisher von Cite des Gerichtes kein
Beſcheid erfolgt

II Sechs Monate ſpäter Anmerkung III „Vorſtehende An
merkung wird infolge Auftrages der Statthalterei und de hoch
würdigſten biſchöflichen Konſiſtoriums hiemit gelöſcht.“ Datum und
Unterſchrift.

Wiederum ſechs onate ſpäter Anmerkung „Infolge Be  2
willigung de errn Statthalters dd0 13 Pril, 1— und
Im ohen Auftrage des hochwürdigſten biſchöflichen Konſiſtoriums In
Lin Der Ehegatte Julius ARN der Klaudia En hat mitte gericht  2
lichen Widerſpruch die heliche Geburt der Barbara AN beſtritten und
iſt der ierüber erfloſſene Beſcheid des Landesgerichtes Iun Linz,

Dezember, XV. mit welchem dieſer Widerſpruch zur Kenntnis
genommen wurde, ereits n Rechtskraft erfloſſen.“

Ulius ANn war aber ni QObet ſtehen geblieben, das Kind
der Klaudia En unehelich erklären 3u laſſen Auf ſein Verlangen
wurde nach 8 des a. b die Ehe ſtaatlicherſeits als ungiltig
Tklärt Kirchlicherſeits wurde nicht einmal die eidung von Tiſch
und ett durchgeführ QUdia zieht wieder eim ns Vaterhaus.
Tiefſte Abneigung.

IIIL Akt Zirka ahre ſpäter Die Vereinſamung wirkt auf
Julius ſehr ernüchternd und h ärgert ſich über ſeine Zwitterſtellung,


